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Wenn man die Reinwaschungsversuche unseres Bundespräsidenten
sieht, dann fallen sie gegenüber den Sitten in früheren Zeiten
ja  noch  richtig  harmlos  aus.  Hier  soll  deshalb  an  einen
ähnlich ungewöhnlichen Vorgang vor mehr als 120 Jahren im
Berliner Reichstag erinnert werden, den so genannten „Hödur-
Skandal“.

Otto  von
Bismarck

Reichskanzler  Bismarck  hatte  in  einer  Debatte  über  die
Kolonialpolitik deren Gegner, die „Freisinnigen“ (Liberalen),
beschimpft  und  ihre  Wähler  mit  jenem  Hödur  aus  der
germanischen Sagenwelt verglichen, der blind sei und sich nur
durch Verführung (durch die liberalen Führer) dem nationalen
Fortschritt in den Weg stelle.

Diese Wähler-Beschimpfung führte im ganzen Reich zu Protesten
in den liberalen Vereinen. Resolutionen wurden verfasst und
verschickt, und eine davon kam aus dem Wahlkreis Hagen. Der
liberale Verein Voerde (heute Ennepetal) hatte seinen Protest
gegen  den  „dämlichen  Hödur-Vergleich“  dem  Kanzler  per
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Einschreiben  zukommen  und  in  der  Hagener  Zeitung
veröffentlichen  lassen.

Weil dieser Protest den Reichskanzler ausgerechnet an seinem
70. Geburtstag erreichte, an dem sich die übrige Nation in
einem regelrechten Bismarck-Taumel befand, ließ Bismarck über
eine Anwaltskanzlei die Voerder herauspicken und vor Gericht
bringen. Es folgte also am 18. Juli 1885 der „Hödur-Prozess“
am Landgericht Hagen, der später im Wahlkreis Hagen-Schwelm
noch  über  Jahrzehnte  für  Gesprächsstoff  sorgte.  Der
Staatsanwalt  warf  den  sechs  Beschuldigten  –  Kaufleute,
Unternehmer  und  der  Hagener  Verleger  –  vor  allem  die
Formulierung  vor,  der  Reichskanzler  habe  sich  mit  seinem
Hödur-Vergleich  einer  „bedauerlichen  Anmaßung“  schuldig
gemacht.  Er  forderte  fünf  Monate  Haft,  doch  der
Landgerichtsdirektor  Consbruch  verurteilte  die  Angeklagten
„lediglich“ zu Geldstrafen. Außerdem musste das Urteil in der
Hagener Zeitung veröffentlicht werden, was auch geschah. Zuvor
hatten  die  Verurteilten  noch  vergeblich  versucht,  beim
Reichsgericht in Leipzig Revision zu erreichen.

Die Voerder Liberalen sahen sich nach dem Urteil jedoch nicht
als Verlierer, sondern sie feierten den Prozess, weil sie so
Aufmerksamkeit für die Sache der Freisinnigen erreicht hatten,
und sie ließen sich in einer Weise fotografieren, wie es sonst
nur erfolgreiche Jagdgesellschaften zu tun pflegten.

Bei der anschließenden Wahl zum preußischen Abgeordnetenhaus
wurden  alle  Verurteilten  zu  Wahlmännern  gewählt,  und  ihre
Partei  errang  im  Wahlkreis  Hagen-Schwelm  einen  deutlichen
Sieg.


